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Die MasterCard Business/Corporate und Visa Card Business/Corporate 
(nachfolgend: Kreditkarte) dienen ausschließlich zur Begleichung geschäft- 
lich veranlasster Aufwendungen. Auf der Grundlage eines zwischen der 
Sparkasse/Landesbank und der Firma abgeschlossenen Rahmenvertrags 
gibt die Sparkasse/Landesbank an Mitarbeiter der Firma (Karteninhaber) 
Kreditkarten aus. 

1. Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen 
Mit der von der Sparkasse/Landesbank ausgegebenen Kreditkarte kann der 
Karteninhaber im Inland � und als weitere Dienstleistung auch im Ausland � 
im MasterCard-Verbund/VISA-Verbund bei Vertragsunternehmen Waren 
und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und zusätzlich im Rahmen des 
Bargeldservices an Geldautomaten Bargeld beziehen. 
Die Vertragsunternehmen und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeld- 
services sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Kredit- 
karte zu sehen sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. 
Versicherungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber geson- 
dert informiert. 

2. Personalisiertes Sicherheitsmerkmal 
Für die Nutzung an Geldautomaten und an automatisierten Kassen kann 
dem Karteninhaber für seine Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN) 
als personalisiertes Sicherheitsmerkmal zur Verfügung gestellt werden. 

3. Verfügungsrahmen 
Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des mitgeteilten mo- 
natlichen Verfügungsrahmens nutzen. Innerhalb dieses Rahmens gilt für 
den Bargeldservice das mitgeteilte tägliche Verfügungslimit. 
Der Karteninhaber kann mit der Sparkasse/Landesbank eine Herabsetzung 
vereinbaren. Sofern der mit der Firma vereinbarte Gesamtverfügungsrah- 
men nicht eingehalten wird, kann die Sparkasse/Landesbank weitere Kar- 
tenverfügungen des Karteninhabers unabhängig vom Verfügungsrahmen 
seiner Kreditkarte ablehnen. 

4. Autorisierung des Zahlungsauftrags 
Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages. 
Hierzu ist entweder
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ein Beleg zu unterschreiben, auf dem die Kartendaten übertragen sind, 
oder 
an Geldautomaten und, soweit erforderlich, bei Vertragsunternehmen so- 
wie an automatisierten Kassen die PIN einzugeben oder 
gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten (z. B. im 
Internet, mittels Telefon) anzugeben. Dabei sind die gegebenenfalls von 
der Sparkasse/Landesbank und/oder dem Vertragsunternehmen ange- 
botene besondere Authentifizierungsverfahren zu nutzen.

5. Unwiderruflichkeit von Zahlungsaufträgen 
Nach der Autorisierung kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht 
mehr widerrufen. Soweit für die Autorisierung zusätzlich die PIN oder die 
Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren Einsatz. 

6. Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Sparkasse/Landesbank 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzuleh- 
nen, wenn
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der Karteninhaber diesen nicht nach Nummer 4 autorisiert hat, 
der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen, der mit der 
Firma vereinbarte Gesamtverfügungsrahmen oder die finanzielle Nut- 
zungsgrenze nicht eingehalten wurde oder 
die Kreditkarte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte einge- 
setzt wird, unterrichtet. 

7. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers und der Firma 
Die Sparkasse/Landesbank wird die bei der Nutzung der Kreditkarte ent- 
standenen sofort fälligen Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den 
Karteninhaber/die Firma bezahlen. Entsprechendes gilt für im Rahmen des 
Bargeldservices entstandene Forderungen. 
Auch wenn der Karteninhaber den Verfügungsrahmen nach Nummer 3 nicht 
einhält, ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, den Ersatz der Aufwen- 
dungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. 
Der Karteninhaber und die Firma sind gesamtschuldnerisch verpflichtet, der 
Sparkasse/Landesbank diese Forderungsbeträge zu erstatten. Sofern für 
die Abrechnung dieser Forderungen ein Konto der Firma vereinbart wurde, 
ist nur die Firma zur Erstattung verpflichtet.

8. Kreditkartenabrechnung 
Die Kreditkartenabrechnung über die mit der Kreditkarte getätigten Karten- 
verfügungen erfolgt in der mit dem Karteninhaber/der Firma vereinbarten 
Weise mindestens einmal im Monat zu dem vereinbarten Abrechnungsstich- 
tag. Mit dem Karteninhaber erteilter Kreditkartenabrechnung wird der darin 
ausgewiesene Forderungsbetrag sofort fällig. Dieser Betrag wird dem vom 
Karteninhaber/der Firma angegebenen Konto (Abrechnungskonto) zum 
vereinbarten Zeitpunkt belastet. Wenn das vereinbarte Abrechnungskonto 
ein Firmenkonto ist, erhält auch die Firma eine Kreditkartenabrechnung. An- 
sonsten erhält die Firma ein Summenblatt. 
Soweit vereinbart, kann der Karteninhaber/die Firma die Abrechnung im On- 
line-Banking bzw. via Internet abrufen. Sofern die Abrechnung vom Karten- 
inhaber/der Firma nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen wird, 
kann zeitnah eine papierhafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber/ 
der Firma gegen Portoersatz zugesandt werden. 
Der Karteninhaber hat die Kreditkartenabrechnung unverzüglich auf nicht 
autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügungen hin zu überprü- 
fen. 

9. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
a) Unterschrift 
Der Karteninhaber hat die Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Un- 
terschriftsfeld zu unterschreiben. 
b) Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte 
Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin- 
dern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet wird. Sie 
darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer- 
den. Denn jede Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die Möglichkeit 
mit ihr missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen. 
c) Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der 
Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbe- 
wahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der 
Kreditkarte kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit der PIN und Kredit- 
karte missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z.B. Geld am Geldautomaten 
abzuheben). 
d) Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers 
Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkarte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
der Kreditkarte, Kartendaten oder PIN fest, hat er die Sparkasse/Landes- 
bank oder den Zentralen Sperrannahmedienst (Tel.:116 116) unverzüglich 
zu unterrichten (Sperranzeige). 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen. 

10. Reklamationen und Beanstandungen 
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach Fest- 
stellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfü- 
gung zu unterrichten. 
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen 
dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind unmittelbar zwi- 
schen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtung der 
Firma. Die Rechte des Karteninhabers/der Firma nach Nummer 14 dieser 
Bedingungen bleiben unberührt. 

11. Haftung des Karteninhabers/der Firma für nicht autorisierte Karten- 
verfügungen 
a) Haftung bis zur Sperranzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, wird sie ihm gestohlen oder 
kommt sie ihm in sonstiger Weise abhanden und kommt es dadurch zu einer 
nicht autorisierten Kartenverfügung, so haften der Karteninhaber und die 
Firma gesamtschuldnerisch für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran- 
zeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro, ohne dass es darauf 
ankommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust oder Diebstahl ein Ver- 
schulden trifft. Die Haftung nach Absatz (4) für Vorsatz und grobe Fahrläs- 
sigkeit bleibt unberührt. 
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfü- 
gung, ohne dass ein Verlust oder Diebstahl der Karte vorliegt, haften der Kar- 
teninhaber und die Firma gesamtschuldnerisch für die hierdurch entstande- 
nen Schäden bis zu einem Betrag von maximal 50 Euro, wenn der Schaden 
darauf beruht, dass der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewah- 
rung der PIN fahrlässig verletzt hat.
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Die Haftung nach Absatz (4) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt un- 
berührt. 
(3) Der Karteninhaber und die Firma sind nicht zum Ersatz des Schadens 
nach den Absätzen (1) bis (2) verpflichtet, wenn die Sperranzeige nicht ab- 
gegeben werden konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die Möglich- 
keit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der 
Schaden dadurch eingetreten ist. 
(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfü- 
gung und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin- 
gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Ab- 
sicht gehandelt, tragen der Karteninhaber und die Firma gesamtschuldne- 
risch den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr- 
lässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn
� 
  
  
� 
  
�

er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der 
Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst 
schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, 
die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit 
der Karte verwahrt war, oder 
die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt wurde. 

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden, 
für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich auf den für die Karte gel- 
tenden monatlichen Verfügungsrahmen. 
Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices haften der Karteninhaber und 
die Firma gesamtschuldnerisch pro Kalendertag maximal in Höhe des mit- 
geteilten täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen 
Verfügungsrahmen der Karte. 
(5) Hat die Sparkasse/Landesbank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur 
Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse/Landesbank 
für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitver- 
schuldens. 
b) Haftung ab Sperranzeige 
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahme- 
dienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwen- 
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN ange- 
zeigt wurde, übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach durch Kar- 
tenverfügungen entstehenden Schäden. 
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninha- 
ber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden. 

12. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers/ 
der Firma 
a) Erstattung bei nicht autorisierter Verfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Sparkasse/Lan- 
desbank keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Spar- 
kasse/Landesbank ist verpflichtet, den Betrag unverzüglich und ungekürzt 
zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, wird die 
Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es 
sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Kartenverfügung befun- 
den hätte. 

b) Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer au- 
torisierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori- 
sierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber/die Firma von der Spar- 
kasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfü- 
gungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, 
bringt die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden 
hätte. 
(2) Der Karteninhaber/Die Firma kann über den Absatz (1) hinaus von der 
Sparkasse/Landesbank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit ver- 
langen, als diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaf- 
ten Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder 
dem Abrechnungskonto belastet wurden. 
(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausge- 
führt, wird die Sparkasse/Landesbank die Verfügung auf Verlangen des Kar- 
teninhabers oder der Firma nachvollziehen und über das Ergebnis unterrich- 
ten. 
c) Schadensersatzansprüche des Karteninhabers/der Firma 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
kann der Karteninhaber/die Firma von der Sparkasse/Landesbank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummer 12 a) oder b) erfasst ist, ersetzt ver- 
langen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landesbank die Pflichtverlet- 
zung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landesbank hat hierbei ein Ver- 
schulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei ei- 
ner zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber/die Firma vor- 
gegeben hat. 
Hat der Karteninhaber/die Firma durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent- 
stehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen

des Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und Kar- 
teninhaber/die Firma den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach Num- 
mer 12 c) ist auf 12.500,� Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betrags- 
mäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
�  
�  
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für nicht autorisierte Kartenverfügung, 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank, 
für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen 
hat und 
für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kar-
teninhaber Verbraucher ist.

d) Einwendungsausschluss 
Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 12a) 
bis c) nicht mehr geltend machen, wenn diese nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastungsbuchung auf dem Abrechnungskonto gegen- 
über der Sparkasse/Landesbank angezeigt wurden. Ist das Abrechnungs- 
konto ein Firmenkonto, können diese Ansprüche und Einwendungen nur 
durch die Firma und innerhalb einer Frist von acht Wochen geltend gemacht 
werden. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/Landesbank den Karten- 
inhaber/die Firma über die aus der Kartenverfügung resultierende Belas- 
tungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrich- 
tet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung über 
die Kreditkartenabrechnung maßgeblich. 
Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 12a) bis c) kann der Kartenin- 
haber/die Firma auch nach Ablauf der jeweils geltenden Frist geltend ma- 
chen, wenn er/sie ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhin- 
dert war. 

13. Sperre und Einziehung der Kreditkarte durch die Sparkasse/Lan- 
desbank 
Die Sparkasse/Landesbank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der 
Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, wenn
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sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündi-
gen, 
sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte 
dies rechtfertigen oder 
der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
der Kreditkarte besteht.

Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber und die Firma über die 
Sperre unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, 
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Spar- 
kasse/Landesbank wird die Kreditkarte entsperren oder diese durch eine 
neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gege- 
ben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber und die Firma un- 
verzüglich. 

14. Anspruch bei einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten au- 
torisierten Zahlungsvorgang 
Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten Kar- 
tenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch auf Erstattung des sei- 
nem Privatkonto als Abrechnungskonto belasteten Zahlungsbetrags, wenn
� 
� 
 

bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und 
der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber ent-
sprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des 
Kreditkartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls 
hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch zusam- 
menhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Re- 
ferenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Sparkasse/Landesbank die Sach- 
umstände darlegen, mit denen er den Anspruch auf Erstattung begründet. 
Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn 
er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausweises der 
Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kreditkartenabrech- 
nung gegenüber der Sparkasse/Landesbank geltend macht. 
Ist der Zahlungsbetrag einem Firmenkonto als Abrechnungskonto belastet 
worden, besteht weder für den Karteninhaber noch für die Firma ein Erstat- 
tungsanspruch. 

15. Rückgabe der Kreditkarte 
Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Sparkasse/Landesbank. Sie ist nicht 
übertragbar. Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kreditkarte angegebenen 
Zeitraum gültig. 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der 
Kreditkarte ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die alte Kreditkarte zu- 
rückzuverlangen. Endet die Nutzungsberechtigung früher (z. B. durch Kün- 
digung des Kreditkartenvertrages), hat der Karteninhaber/die Firma die Kre- 
ditkarte unverzüglich an die Sparkasse/Landesbank zurückzugeben. 

16. Fremdwährungsumrechnung beim Auslandseinsatz 
Bei Kartenverfügungen in ausländischer Währung erfolgt die Fremdwäh- 
rungsumrechnung nach den von MasterCard/VISA festgelegten Referenz- 
wechselkursen. Änderungen dieser Wechselkurse werden unmittelbar und
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ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Referenzwechselkurse stellt 
die Sparkasse/Landesbank auf Anfrage zur Verfügung. Maßgeblicher Stich- 
tag für die Fremdwährungsumrechnung ist der Tag der Einreichung des Um- 
satzes zur Abrechnung durch das Vertragsunternehmen. 

17. Entgelte 
Die vom Karteninhaber/der Firma gegenüber der Sparkasse/Landesbank 
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeich- 
nis der Sparkasse/Landesbank. 
Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber und der Firma spä- 
testens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Karteninhaber/die Firma mit der Sparkasse/Landesbank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen anderen Kommunikationsweg 
vereinbart (z. B. Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Karteninhabers und der 
Firma gilt als erteilt, wenn eine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirk- 
samwerdens der Änderungen angezeigt wurde. Auf diese Genehmigungs- 
wirkung wird die Sparkasse/Landesbank bei der Bekanntgabe besonders 
hinweisen. 
Werden dem Karteninhaber und der Firma Änderungen der Entgelte ange- 
boten, kann er/sie den Kreditkartenvertrag vor dem Wirksamwerden der Än- 
derungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird die Sparkasse/Landesbank beim Angebot der Änderungen besonders 
hinweisen. 
Bei Entgelten und deren Änderung für Karteninhaber, die nicht Verbraucher 
sind, verbleibt es bei der Regelung in Nummer 17 Abs. 2 AGB-Sparkassen. 

18. Änderung der Bedingungen 
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber und der Firma 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text- 
form angeboten. Hat der Karteninhaber/die Firma mit der Sparkasse/Lan- 
desbank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen anderen Kommunika- 
tionsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege ange- 
boten werden. Die Zustimmung des Karteninhabers und der Firma gilt als er- 
teilt, wenn eine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt wurde. Auf diese Genehmigungswirkung wird die 
Sparkasse/Landesbank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. 
Werden dem Karteninhaber und der Firma Änderungen der Bedingungen 
angeboten, kann er/sie den Vertrag vor dem Wirksamwerden der Änderun- 
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
die Sparkasse/Landesbank beim Angebot der Änderungen besonders hin- 
weisen.

19. Kündigung/Vertragsbeendingung 

a) Der Kreditkartenvertrag kann sowohl vom Karteninhaber als auch der
Firma jederzeit, von der Sparkasse/Landesbank mit einer Frist von zwei Mo-
naten, jeweils zum Monatsende, gekündigt werden. 
Scheidet der Karteninhaber aus der Firma aus oder wird dem Karteninhaber 
von der Firma die Berechtigung zur Nutzung der Kreditkarte entzogen, hat 
der Karteninhaber (ggf. über die Firma) die Kreditkarte entwertet an die 
Sparkasse/Landesbank zurückzugeben. In diesem Fall ist die Sparkasse/ 
Landesbank berechtigt, den Kreditkartenvertrag fristlos zu kündigen. 
Die Sparkasse/Landesbank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kreditkar- 
tenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten 
Belange der Firma für die Sparkasse/Landesbank unzumutbar ist. Ein sol- 
cher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Firma unrichtige Angaben über 
ihre Vermögenslage gemacht hat oder eine wesentliche Verschlechterung 
ihrer Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfül- 
lung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der 
Sparkasse/Landesbank wesentlich gefährdet ist. 

b) Wird der zwischen der Firma und der Sparkasse/Landesbank beste- 
hende Rahmenvertrag gekündigt, endet der Kreditkartenvertrag zum Zeit- 
punkt der Beendigung dieses Rahmenvertrages. 

c) Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber über die Kündigung 
des Kreditkartenvertrages durch die Firma sowie die Beendigung des Rah- 
menvertrages informieren. 
Mit Wirksamwerden der Kündigung sowie dem Zeitpunkt der Beendigung 
des Rahmenvertrages darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt werden. 

20. Einschaltung Dritter 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kreditkar- 
tenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und zur 
Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter zu 
bedienen. 

21. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde- 
möglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Karten- 
inhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis näher bezeichnete(n) 
Streitschlichtungsstelle(n) wenden.
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